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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM TROCKNEN EINER TEXTILEN WARENBAHN

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) und
ein Verfahren zum Trocknen einer textile Warenbahn (2)
mit einem ersten Strahlungstrockner (4) und einem nach-
folgenden Konvektionstrockner (10) mit einem Trockner-
raum, in dem mindestens zwei luftdurchlässige Trom-
meln (13a, 13b, 13c, 13d) drehbar angeordnet ist, und
wobei die textile Warenbahn (2) zumindest über einen
Teilumfang jeder Trommel (13a, 13b, 13c, 13d) führbar

ist und dabei mit erwärmter Luft durchströmbar ist.
Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die

im Strahlungstrockner (4) erwärmte Luft als Heißluft mit-
tels einer Leitung (7) zumindest der ersten Trommel
(13a) zugeführt wird, wobei die Warenbahn (2) beim Um-
schlingen der ersten Trommel (13a) zumindest teilweise
mit dieser Heißluft getrocknet wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Trocknen einer textilen Wa-
renbahn mit einem ersten Strahlungstrockner und einem
nachfolgenden Konvektionstrockner mit einem Trock-
nerraum, in dem mindestens zwei luftdurchlässige Trom-
meln drehbar angeordnet ist und wobei die textile Wa-
renbahn zumindest über einen Teilumfang jeder Trom-
mel führbar ist und dabei mit erwärmter Trocknungsluft
durchströmbar ist.
[0002] Bei den Nonwovens-Produkten geht der Trend
weg von kunststoffbasierten Fasern hin zu zelluloseba-
sierten Fasern, die unter anderem im Wetlaid-Verfahren
verarbeitet werden. Da die Fasern nass auf einem For-
miersieb abgelegt werden, wird eine höhere Trockner-
leistung benötigt, die bei einer zusätzlichen Trommel ei-
nes Reihentrockners die Herstell- und Betriebskosten
deutlich erhöhen wird. Möchte ein Hersteller von Non-
wovensprodukten diesem Trend folgen und seine Pro-
duktion umstellen, muss er seinen Trockner um eine zu-
sätzliche Trommel nachrüsten oder mit einer höheren
Heiz- bzw. Ventilatorleistung fahren. Beide Varianten
sind kostenintensiv und technisch nur bedingt sinnvoll,
da eine höhere Heizleistung nicht für jede Fasermi-
schung möglich ist und/oder die gewünschte Restfeuch-
te in der Warenbahn nicht eingehalten werden kann.
[0003] Es sind für die Anwendungen in der Papierin-
dustrie bereits Kombinationen aus Strahlungstrocknern
und Lufttrocknern bekannt. Aufgrund der steigenden
Energiepreise steigen auch die Anforderungen zur en-
ergieeffizienten Herstellung von Nonwovens-Produkten.
[0004] Die EP 2056053 B1 offenbart eine Trocknera-
nordnung zur Trocknung einer Materialbahn, beispiels-
weise einer Papierbahn. Die Trockneranordnung weist
einen Lufttrockner auf, dem ein Strahlungstrockner vor-
geschaltet ist. Der Lufttrockner wird fast ausschließlich
durch die Abluft des Strahlungstrockners betrieben. Eine
Heizeinrichtung oder ein Brenner ist nur optional zur Er-
zeugung einer weiteren Heizluft für den Lufttrockner an-
geordnet.
[0005] In der DE 3910898 B4 wird ein Strahlungstrock-
ner mit einem Schwebetrockner kombiniert. Eine Waren-
bahn läuft in den Strahlungstrockner und wird mit Infra-
rotstrahlen beaufschlagt und gleichzeitig die Temperatur
heruntergekühlt. Die im Strahlungstrockner verwendete
Kühlluft strömt mit der Warenbahn durch eine Einlauföff-
nung in den Schwebetrockner.
[0006] Die Verwendung externer Heißluft für einen
Trockner ist auch aus der EP 3249326 b1 bekannt. Hier
wird aber die Energie eines Blockheizkraftwerkes ver-
wendet, beispielsweise mittels Wärmetauscher die En-
ergieeffizient eines Trockners zu erhöhen. Insbesondere
wenn ein Hersteller von Nonwovensprodukten die Ver-
arbeitung von kunststoffbasierten Fasern zu zellulose-
basierten Fasern kurzzeitig umstellen möchte, kann der
bisherige Trockner in der Trocknungsleistung nicht aus-
reichend sein. Der Hersteller wird mit der bisherigen An-

lage entweder nicht die gewünschte Restfeuchte der Wa-
renbahn erreichen, oder er muss die Trocknungstempe-
ratur so hochfahren, dass er mit einer Schädigung der
Fasern rechnen muss. Die Installation einer weiteren
Trocknertrommel scheitert oft am Platzproblem und ist
von der Auslegung der Anlage sehr aufwendig, da ent-
sprechende Installationen für die Heizleistung und den
Stromverbrauch des Ventilators notwendig sind. Weiter-
hin ist ein kompletter Umbau des Trockners notwendig,
der einen Ausfall über mehrere Wochen nach sich ziehen
kann.
[0007] Die in den zuvor genannten Druckschriften ver-
wendeten Trockneranordnungen genügen immer noch
nicht den Anforderungen einer energieeffizienten Vor-
richtung zur Trocknung einer textilen Warenbahn, da die
Betriebskosten zu hoch sind.
[0008] Die Aufgabe der Erfindung betrifft die energie-
effiziente Weiterbildung einer Vorrichtung zum Trocknen
einer textilen Warenbahn. Weiterhin betrifft die Erfindung
ein Verfahren zum energieeffizienten Trocknen einer tex-
tilen Warenbahn.
[0009] Diese Aufgabe wird ausgehend von einer Vor-
richtung zum Trocknen einer textilen Warenbahn gemäß
dem Oberbegriff des Anspruches 1 und ausgehend von
einem Verfahren zum Trocknen einer textilen Waren-
bahn gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 9 mit den
jeweils kennzeichnenden Merkmalen gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen
Ansprüchen angegeben.
[0010] Die Erfindung schließt die technische Lehre ein,
dass zum Trocknen einer textilen Warenbahn diese erst
einem Strahlungstrockner und dann einem nachfolgen-
den Konvektionstrockner zugeführt wird. Der Konvekti-
onstrockner weist dabei einen Trocknerraum auf, in dem
mindestens zwei luftdurchlässige Trommeln drehbar an-
geordnet sind, wobei die textile Warenbahn zumindest
über einen Teilumfang jeder Trommel führbar ist und da-
bei mit erwärmter Luft durchströmbar ist.
[0011] Kern der Erfindung ist die Nutzung der im Strah-
lungstrockner erwärmten Luft als Heißluft für die erste
Trommel, wobei die Warenbahn beim Umschlingen der
ersten Trommel zusätzlich oder ausschließlich mit dieser
Heißluft getrocknet wird. Es ist damit möglich, den Bren-
ner oder die Heizeinrichtung für die erste Trommel voll-
ständig abzuschalten, oder bei einem dauerhaften Be-
trieb bei der Verarbeitung von Zellulosefasern diesen zu
deinstallieren oder erst gar nicht auszuliefern. Die An-
ordnung der Strahlungstrockner vor dem Konvektions-
trockner kann platzsparend ausgeführt werden, indem
die Strahlungstrockner mit dem Zuführband der Waren-
bahn in den Konvektionstrockner kombiniert bzw. inte-
griert werden.
[0012] Jeweils die erste Trommel kann mit einem ho-
hen Anteil oder ausschließlich mit der Abwärme des
Strahlungstrockners betrieben werden, so dass dieser
nicht mit zusätzlicher oder nur geringer zusätzlicher Heiz-
leistung betrieben werden kann. Entscheidend ist aber,
dass durch die Kombination aus Strahlungstrockner und
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Konvektionstrockner die erste Trommel des Konvekti-
onstrockners eine höhere Verdunstungsleistung er-
bringt, da mit der geringeren Viskosität und Oberflächen-
spannung das Wasser leichter aus den Kapillaren der
Fasern herausgezogen werden kann.
[0013] Die Erfindung nutzt dabei auf vorteilhafte Weise
die Möglichkeit, dass durch das Erhitzen der Oberfläche
der Warenbahn durch den Strahlungstrockner neben der
Verdampfung des Wassers die Viskosität und Oberflä-
chenspannung des in der Warenbahn befindlichen Was-
sers reduziert wird. Damit wird die Trocknungsleistung
des nachfolgenden Trockners erhöht, da durch die redu-
zierte Viskosität und Oberflächenspannung die Feuch-
tigkeit der Warenbahn leichter von der zugeführten
Heißluft der Trommeln aufgenommen werden kann. Die
Reduzierung der Viskosität und Oberflächenspannung
des in der Warenbahn befindlichen Wassers bewirkt,
dass insbesondere im Bereich der ersten Trommel, die
dem Strahlungstrockner folgt, das Wasser leichter aus
den Kapillaren der Fasern herausgeblasen wird. Mit der
Strahlungsenergie wird gleichzeitig die im Strahlungst-
rockner befindliche Luft erhitzt, die über eine Leitung ab-
gezogen wird und als externe Heißluft über das nicht
dargestellte Flammrohr der ersten Trommel zugeführt
wird. Die dabei zugeführte Luftmenge ist so ausreichend,
dass die erste Trommel keine weitere erwärmte Heißluft
durch einen Elektrooder Gasbrenner benötigt. Insbeson-
dere bei einer Produktumstellung durch die vermehrte
Verwendung von zellulosebasierten Fasern bei beste-
henden Anlagen bietet die Erfindung eine kostengünsti-
ge Lösung zum Nachrüsten.
[0014] In vorteilhafter Ausführungsform wird die im
Strahlungstrockner erwärmte Luft als Heißluft mittels ei-
ner Leitung zumindest teilweise auch der zweiten Trom-
mel zugeführt. Damit kann zusätzliche Heißluft aus dem
Strahlungstrockner für die zweite Trommel verwendet
werden, beispielsweise wenn der Strahlungstrockner
mehr Module aufweist, als zum Trocknen von Waren-
bahnen mit geringer Eingangsfeuchte benötigt werden.
[0015] Vorzugsweise weist die zweite Trommel eine
weitere Vorrichtung zur Erzeugung von Heißluft auf, bei-
spielsweise als Gasbrenner oder Elektroheizung. Damit
kann die evtl. fehlende Heißluft, die durch den Strah-
lungstrockner nicht mehr bereitgestellt werden kann,
ausgeglichen werden.
[0016] Dadurch, dass die Heißluft des Strahlungst-
rockners dem Flammrohr der Trommel zugeführt wird,
ist eine Vermischung mit Frischluft nicht notwendig, da
der Anteil an Feuchtigkeit in der Heißluft des Strahlungs-
trockners gering ist. Da die Heißluft des Strahlungstrock-
ners eine höhere Temperatur aufweisen kann, als die
Heißluft des Konvektionstrockners, wird über die Ein-
speisung in das Flammrohr die Temperatur der Heißluft
des Strahlungstrockners indirekt mit abgesenkt.
[0017] Weitere, die Erfindung verbessernde Maßnah-
men werden nachstehend gemeinsam mit der Beschrei-
bung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfin-
dung anhand der Figuren näher dargestellt.

[0018] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische der erfindungsgemäßen
Vorrichtung zur Trocknung einer textilen Wa-
renbahn;

Fig. 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Trocknung ei-
ner textilen Warenbahn.

[0019] Nachstehend sind unter Bezugnahme auf die
Figuren 1 bis 2 bevorzugte Ausführungsformen einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung 1 zur Trocknung einer
textilen Warenbahn 2 erläutert, die zur Verwendung in
einer Nonwovensanlage beispielsweise zur Herstellung
einer ein- oder mehrschichtigen Bahn aus Fasern aus-
gebildet ist. Die hier zu trocknende Warenbahn 2 kann
aus einer im Wetlaid-Verfahren hergestellten Faserstoff-
bahn bestehen, die alleine oder mit einer weiteren oder
mehreren Lagen eines beliebigen Vlieses verfestigt bzw.
verbunden wurde. Die Warenbahn 2 kann aber auch aus
einem normalen Krempelvlies, aus Endlosfasern oder ei-
nem Meltblown oder Airlaid bestehen, die alleine oder
mit einer oder mehreren Lagen aus beliebigen Fasern
oder einem Vlies verfestigt bzw. verbunden werden.
[0020] Eine Warenbahn 2 läuft über ein umlaufendes
Band 3 durch einen Strahlungstrockner 4, der in diesem
Ausführungsbeispiel aus drei hintereinander angeordne-
ten Modulen 6a, 6b, 6c eines Infrarotstrahlungstrockners
bestehen kann. Die Anzahl der Module kann beliebig sein
und beispielsweise zwischen ein bis fünfzehn betragen.
Die Module 6a, 6b, 6c sind in einem nach oben geschlos-
senen Gehäuse 5 angeordnet, das ausgebildet ist, die
durch die Strahlungswärme der Module 6a - 6c erhitzte
Luft über die Leitung 7 abzuziehen. Die Warenbahn 2
durchläuft den Strahlungstrockner 4 und wird über eine
Einlaufwalze 12, die gleichzeitig als Umlaufwalze für das
umlaufende Band 3 dienen kann, in das Gehäuse 11
eines nachfolgenden Trockners 10 eingeführt. Dieser
Trockner 10 ist als Konvektionstrockner ausgebildet und
weist in seinem Trocknerraum mindestens zwei hinter-
einander angeordnete Trommeln auf. In diesem Ausfüh-
rungsbeispiel sind in Reihe vier Trommeln 13a - 13d hin-
tereinander angeordnet, die zumindest teilweise von der
Warenbahn 2 umschlungen werden. Jeder Trommel 13a
- 13d ist eine eigene Vorrichtung zur Erzeugung von
Heißluft zugeordnet. Diese kann als Zuführleitung für die
Zuführung einer extern erhitzten Luft ausgebildet sein,
oder als Elektroheizung oder Gasbrenner. Jede Trommel
13a - 13d weist ebenfalls eine eigene Vorrichtung zum
Abziehen der mit Feuchtigkeit beladenen Luft auf, die als
Ventilator stirnseitig an den Trommeln 13a - 13 d ange-
ordnet sein kann.
[0021] Die Warenbahn 2 läuft nach der Einlaufwalze
12 in das Gehäuse 11 des Trockners 10 ein und um-
schlingt dabei die erste Trommel 13a von unten. Der Teil
der Trommel 13a, der nicht von der Warenbahn 2 um-
schlungen wird, kann mittels einer Abschottung 14a vom
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Trocknerraum lufttechnisch getrennt werden. Die Wa-
renbahn 2 läuft dann über den oberen Umfang der zwei-
ten Trommel 13b, dann über den unteren Umfang der
dritten Trommel 13c und letztendlich über den oberen
Umfang der vierten Trommel 13d. Von dort wird die Wa-
renbahn 2 über eine Auslaufwalze 16 auf ein weiteres
umlaufendes Band 17 zur weiteren Verarbeitung oder zu
einem Wickler übergeben. Alle Trommeln 13a - 13d wei-
sen in ihrem Innenraum an dem Umfangsbereich, der
nicht von der Warenbahn 2 umschlungen wird, die zuvor
beschriebene Abschottung 14a - 14d auf. Die Trommeln
13a - 13d können im Trocknerraum voneinander durch
Trennwände separiert werden, wobei dann nur im Be-
reich des Verlaufes der Warenbahn 2 ein freier Durchtritt
vorhanden ist.
[0022] In diesem Ausführungsbeispiel sind mehrere
Module 6a - 6c eines Infrarottrockners in dem Gehäuse
5 des Strahlungstrockners 4 angeordnet. Sie erhitzen die
Oberfläche der Warenbahn 2, wodurch neben der Ver-
dampfung des Wassers die Viskosität und Oberflächen-
spannung des in der Warenbahn 12 befindlichen Was-
sers reduziert wird. Damit wird die Trocknungsleistung
des nachfolgenden Trockners 10 erhöht, da durch die
reduzierte Viskosität und Oberflächenspannung die
Feuchtigkeit der Warenbahn 2 leichter von der zugeführ-
ten Heißluft der Trommeln 13a - 13b aufgenommen wer-
den kann. Die Reduzierung der Viskosität und Oberflä-
chenspannung des in der Warenbahn befindlichen Was-
sers bewirkt, dass insbesondere im Bereich der ersten
Trommel 13a, die dem Strahlungstrockner 4 folgt, das
Wasser leichter aus den Kapillaren der Fasern heraus-
geblasen wird. Mit der Strahlungsenergie wird gleichzei-
tig die im Strahlungstrockner 4 befindliche Luft erhitzt,
die über die Leitung 7 abgezogen wird und als externe
Heißluft über das nicht dargestellte Flammrohr der ersten
Trommel 13a zugeführt wird. Die dabei zugeführte Luft-
menge ist so ausreichend, dass die erste Trommel 13a
keine weitere erwärmte Heißluft durch einen Elektro-
oder Gasbrenner benötigt.
[0023] Vorzugsweise wird die über die Leitung 7 ab-
gezogene Luft dem Flammrohr der ersten Trommel 13a
des Trockners 10 zugeführt. Dies hat den Vorteil, dass
sich die Luft, die beispielsweise eine Temperatur von
250°C hat, sich über diese Zufuhr auf 140°C bis 150°C
abkühlt und nicht direkt als Heißluft zugeführt wird. Eine
Schädigung der Fasern kann damit vermieden werden.
Da die über die Leitung 7 abgezogene Luft des Strah-
lungstrockners 4 nur eine geringe Beladung mit Feuch-
tigkeit aufweist, ist eine Vermischung mit Frischluft, bei-
spielsweise aus einer nicht dargestellten Zwischenkam-
mer, nicht notwendig.
[0024] Figur 2 unterscheidet sich von Figur 1 durch
einen Konvektionstrockner 10 mit nur drei Trommeln
13a, 13b, 13c. In diesem Ausführungsbeispiel wird die
durch die Strahlungswärme des Strahlungstrockners 4
erwärmte Luft über die Leitung 7 abgezogen und als ex-
terne Heißluft der ersten Trommel 13a zugeführt. Die ers-
te Trommel 13a weist keine zusätzliche Heizquelle in

Form beispielsweise eines Brenners auf, sondern wird
ausschließlich durch die Abwärme des Strahlungstrock-
ners 4 betrieben. In einer Verlängerung ist die Leitung 7
ebenfalls mit dem Flammrohr der zweiten Trommel 13b
verbunden, so dass überschüssige erwärmte Luft aus
dem Strahlungstrockner 4 auch der zweiten Trommel
13b zugeführt werden kann. Ein Regulierventil 18 ist in
der Leitung 7 angeordnet und ausgebildet, die Menge
der erwärmten Luft, die der zweiten Trommel 13b zuge-
führt wird, zu regulieren. Ein in der Leitung 7 nicht dar-
gestellter Luftmengenregler zwischen dem Regulierven-
til 18 und der Trommel 13c ist ausgebildet, ein Signal an
eine Steuerung der Vorrichtung zu schicken, so dass die-
se damit gleichzeitig die Heizleistung des Brenners 15b
steuern kann. Das Ausführungsbeispiel der Figur 2 weist
ebenso die Vorteil des Ausführungsbeispieles der Figur
1 auf, nämlich über eine Reduzierung der Viskosität und
der Oberflächenspannung des Wassers die Verdamp-
fungsleistung der ersten Trommel 13a zu erhöhen. Zu-
sätzlich kann überschüssige Heißluft aus dem Strah-
lungstrockner 4 in der zweiten Trommel 13b verwendet
werden, um die Heizleistung des Brenners 15b zu redu-
zieren. Dieses Ausführungsbeispiel ist zum Trocknen
von Warenbahnen geringerer Eingangsfeuchte sinnvoll,
bei denen beispielsweise keine Fasern aus dem Wetlaid-
Verfahren verarbeitet werden.

Beispiel 1

[0025] Ein Konvektionstrockner mit fünf Trommeln oh-
ne vorgeschalteten Strahlungstrockner weist eine Ga-
seingangsleistung von 5.187 kW auf. Diese Energie teilt
sich auf in die Aufheizung des Trockners und der Wa-
renbahn (12%), der Verdampfungsenergie (57%) und
Abwärme incl. Abstrahlungs- und Konvektionsverlusten
(31%). Die Abwärme mit der Abstrahlungs- und Konvek-
tionsverlusten haben bei der angegebenen Gasein-
gangswärme eine absolute Höhe von 1.608 kW.

Beispiel 2

[0026] Bei einer erfindungsgemäßen Kombination aus
12 Modulen Infrarottrocknern und einem nachfolgenden
Konvektionstrockner mit vier Trommeln wird in Summe
eine Gaseingangsleistung von 4.572 kW verwendet. Da-
von werden 2.850 kW in die Strahlungstrockner und
1.722 kW in den Konvektionstrockner geleitet. Die Auf-
heizenergie des Strahlungstrockners beträgt ebenfalls
12% und die Verdampfungsenergie 18% der gesamten
Gaseingangsleistung von 4.572 kW. Die Verluste des
Strahlungstrockners durch Konvektion und Strahlung be-
tragen rund 6%. Insgesamt kann aber die Abwärme der
Strahlungstrockner in Höhe von 1.250 kW zur Aufhei-
zung des Konvektionstrockners verwendet werden. Die-
se Heizleistung wird nach dem ersten Beispiel aus-
schließlich der ersten Trommel 13a zugeführt, die damit
ohne Gasbrenner betrieben werden kann. Die weitere
Heizleistung von 1.722 kW wird den nachfolgenden drei
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Trommeln 13b -13d über die Brenner 15b bis 15d zuge-
führt, die weniger Energie benötigen, da durch die Re-
duzierung der Viskosität des Wassers und der Oberflä-
chenspannung ein höherer Anteil an Feuchtigkeit bereits
in der ersten Trommel 13a des Konvektionstrockners der
Warenbahn 2 entzogen werden kann. Die den Strah-
lungstrocknern direkt nachgeordnete erste Trommel hat
dabei eine deutlich höhere Verdunstungsleistung, als bei
einem konventionellen Trockner mit fünf Trommeln ohne
vorgeschalteten Strahlungstrockner. Damit wirkt sich die
Kombination des vorgeschalteten Strahlungstrockners
mit einem kleineren Konvektionstrockner (nur vier statt
fünf Trommeln) auch auf die nachfolgenden zweiten bis
vierten Trommeln aus, da infolge auch deren Konvekti-
onsleistung niedriger ist, denn die erste Trommel hat be-
reits einen höheren Anteil an Feuchtigkeit der Waren-
bahn entzogen. Die Abwärme des Konvektionstrockners
beträgt jetzt nur noch 1.212 kW, also rund 26,5 % der
gesamten Gaseingangsleistung von 4.572 kW.
[0027] Neben der geringeren Eingangsleistung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung, die um 12% niedriger ist,
als bei einem konventionellen Konvektionstrockner, ist
auch die Summe der absoluten Energieverluste gerin-
ger.
[0028] Die Trommeln in beiden Versuchen (Beispiel 1
und 2) haben den gleichen Durchmesser von 2.800 mm
und die gleiche Arbeitsbreite von 3.600 mm. Die Waren-
bahn mit 147g/m2 weist bei beiden Versuchen die gleiche
Fasermischung 100% CV mit 1,7 dtex und einer Faser-
länge von 40 mm mit der gleichen Eingangsfeuchte von
66% und der gleichen Ausgangsfeuchte von 4,5% auf.
Der errechnete thermische Wirkungsgrad erhöhte sich
von 69,2% auf 80,5%.

Beispiel 3

[0029] Ein Konvektionstrockner 10 mit drei Trommeln
13a, 13b, 13c ohne vorgeschalteten Strahlungstrockner
weist in allen drei Trommeln eine erhitzte Luft zum Trock-
nen der Warenbahn von 140°C auf. Die erste Trommel
13a weist einen Gasverbrauch von 23,18 m3/h auf, die
zweite Trommel 13b einen Gasverbrauch von 23,02
m3/h, und die dritte Trommel 13c einen Gasverbrauch
von 25,09 m3/h. Die Warenbahn 2 wird ohne vorgeschal-
teten Strahlungstrockner 4 getrocknet. Die Trommelab-
saugung weist bei einem Unterdruck von 444 mbar eine
Produktionsleistung von 45,8 kW auf. Die Trommeln wei-
sen einen Durchmesser von 2.800 mm und eine Arbeits-
breite von 3.600 mm auf. Die Warenbahn mit 50g/m2

besteht aus 100% CV mit 1,7 dtex und einer Faserlänge
von 40 mm mit einer Eingangsfeuchte von 57% und einer
Ausgangsfeuchte von 5,1% auf. Die Warenbahn durch-
läuft den Trockner mit einer Geschwindigkeit von
130m/min. Zum Trocknen der Warenbahn wird eine
Kennzahl von 1,43 kW/kg (Fasern bzw. Warenbahn) er-
mittelt.

Beispiel 4

[0030] Einem Konvektionstrockner 10 mit drei Trom-
meln 13a, 13b, 13c wird ein Strahlungstrockner 4 mit drei
Modulen 6a, 6b, 6c vorangestellt. Der Strahlungstrock-
ner 4 trocknet die Warenbahn 2 mit einer Gesamtleistung
von 125kW vor, wobei die erhitzte Abluft, die durch die
Leitung 7 in den Konvektionstrockner eingeleitet wird,
mit 10% Wasser beladen ist und eine Temperatur von
400°C aufweist. Der über die Leitung 7 dem Konvekti-
onstrockner 10 zugeführte Volumenstrom weist eine
Heizleistung von 55,8 kW auf.
[0031] Über die Zuführung der Abluft aus dem Strah-
lungstrockner in das Flammrohr des Konvektionstrock-
ners kühlt sich die Abluft ab, so dass die Warenbahn 2
an der ersten Trommel 13a mit 125°C getrocknet wird.
Die erste Trommel 13a wird zusätzlich mit einem Gas-
brenner erhitzt, dessen Gasverbrauch 18,71 m3/h be-
trägt. Die zweite Trommel 13b weist bei gleicher Tem-
peratur einen Gasverbrauch von 18,95 m3/h auf, und die
dritte Trommel 13c bei gleicher Temperatur einen Gas-
verbrauch von 20,72 m3/h. Die Trommelabsaugung weist
bei einem Unterdruck von 440 mbar eine Produktions-
leistung von 47,2 kW auf. Die Trommeln weisen einen
Durchmesser von 2.800 mm und eine Arbeitsbreite von
3.600 mm auf. Die Warenbahn mit 50g/m2 besteht aus
100% CV mit 1,7 dtex und einer Faserlänge von 40 mm
mit einer Eingangsfeuchte von 57% und einer Ausgangs-
feuchte von 5,3% auf. Die Warenbahn durchläuft den
Trockner mit einer Geschwindigkeit von 130m/min. Zum
Trocknen der Warenbahn wird eine Kennzahl von 1,33
kW/kg (Fasern bzw. Warenbahn) ermittelt.
[0032] Durch die Kombination des Strahlungstrockner
4 mit dem Konvektionstrockner 10 kann der gesamte En-
ergieverbrauch reduziert werden, da sich die Verdamp-
fungsleistung im Trockner aufgrund der reduzierten
Oberflächenspannung des Wassers mit einer geringeren
Energie erhöht.
[0033] Die Ausführungsbeispiele 1 und 2 betreffen den
Vergleich bei einem Konvektionstrockner 10, bei dem bei
Verwendung des Strahlungstrockners 4 das Heizele-
ment der ersten Trommel 13a nicht vorhanden ist oder
abgeschaltet wurde.
[0034] Die Ausführungsbeispiele 3 und 4 betreffen den
Vergleich mit einem Konvektionstrockner 10, bei dem
durch die Verwendung des Strahlungstrockners 4 die
Heißluft im Konvektionstrockner durch die Abluft aus der
Leitung 7 angereichert wird. Dabei wurden die bestehen-
den Brenner aller Trommeln 13a, 13b, 13c weiter ver-
wendet. Insgesamt konnte das Temperaturniveau redu-
ziert werden, so dass bei annähernd gleicher Eingangs-
und Ausgangsfeuchte der Warenbahn der Energiever-
brauch reduziert wurde.
[0035] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung liegt neben dem geringeren Energieverbrauch auch
in der niedrigeren Investition, da ein Reihentrockner mit
fünf Trommeln teurer ist, als ein Reihentrockner mit vier
Trommeln und einem vorgeschalteten Strahlungstrock-
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ner. Die Strahlungstrockner können je nach Feuchtege-
halt der Warenbahn und der Fasermischung variabel von
beispielsweise 4 auf 15 Modulen zugeschaltet werden.
Der positive Effekt, durch die Strahlungstrockner die Vis-
kosität des Wassers und die Oberflächenspannung zu
reduzieren, kommt auch bei weniger Modulen zum Tra-
gen, so dass insbesondere die erste Trommel des Kon-
vektionstrockners mit einer höheren Verdampfungsleis-
tung arbeiten kann.
[0036] Der gleiche erfinderische Effekt ergibt sich auch
bei einer Kombination aus mehreren Modulen von Infra-
rottrocknern mit einem Konvektionstrockner mit bei-
spielsweise zwei oder drei Trommeln. Jeweils die erste
Trommel kann mit einem hohen Anteil oder
ausschließlich mit der Abwärme des Strahlungstrock-
ners betrieben werden, so dass dieser nicht mit zusätz-
licher oder nur geringer zusätzlicher Heizleistung betrie-
ben werden kann. Entscheidend ist aber, dass durch die
Kombination aus Strahlungstrockner und Konvektions-
trockner die erste Trommel des Konvektionstrockners ei-
ne höhere Verdunstungsleistung erbringt, da mit der ge-
ringeren Viskosität und Oberflächenspannung das Was-
ser leichter aus den Kapillaren der Fasern herausgezo-
gen werden kann.

Bezugszeichen

[0037]

1 Vorrichtung
2 Warenbahn
3 Band
4 Strahlungstrockner
5 Gehäuse
6 a-c Modul
7 Leitung

10 Trockner
11 Gehäuse
12 Einlaufwalze
13 a-d Trommel
14 a-d Abschottung
15 b-d Brenner
16 Auslaufwalze
17 Band
18 Regulierventil

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Trocknen einer textilen Waren-
bahn (2) mit einem ersten Strahlungstrockner (4) und
einem nachfolgenden Konvektionstrockner (10) mit
einem Trocknerraum, in dem mindestens zwei luft-
durchlässige Trommeln (13a, 13b, 13c, 13d) drehbar
angeordnet ist, wobei die textile Warenbahn (2) zu-
mindest über einen Teilumfang jeder Trommel (13a,
13b, 13c, 13d) führbar ist und dabei mit erwärmter

Luft durchströmbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die im Strahlungstrockner (4) erwärmte Luft
als Heißluft mittels einer Leitung (7) der ersten Trom-
mel (13a) zugeführt wird und die Warenbahn (2) zu-
mindest teilweise mit dieser Heißluft getrocknet
wird..

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Warenbahn (2) beim Umschlin-
gen der ersten Trommel (13a) ausschließlich mit der
Heißluft des Strahlungstrockners (4) getrocknet
wird.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die im Strahlungstrockner (4) er-
wärmte Luft als Heißluft mittels einer Leitung (7) zu-
mindest teilweise auch der zweiten Trommel (13b)
zugeführt wird.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Trommel (13b) eine wei-
tere Vorrichtung (15b) zur Erzeugung von Heißluft
aufweist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Leitung (7) zur Zuführung der
Heißluft zur zweiten Trommel (13b) ein Regulierven-
til (18) und ein Luftmengenregler angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Heißluft des Strahlungstrockners (4) dem Flamm-
rohr der Trommeln (13a, 13b) zugeführt wird.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Strahlungstrockner (4) aus einzelnen Modulen be-
steht, die oberhalb und/oder unterhalb der Waren-
bahn (2) angeordnet werden können.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Strahlungstrockner (4) zwischen
einem und fünfzehn Modulen aufweist, die variabel
zugeschaltet werden können.

9. Verfahren zum Trocknen einer textilen Warenbahn
(2), wobei die textile Warenbahn (2) erst mittels eines
ersten Strahlungstrockners (4) erwärmt wird und an-
schließend mittels eines nachfolgenden Konvekti-
onstrockners (10) getrocknet wird, wobei die textile
Warenbahn (2) zumindest teilweise um mindestens
zwei luftdurchlässige Trommeln (13a, 13b, 13c, 13d)
des Konvektionstrockners (10) geführt und dabei mit
erwärmter Luft durchströmbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die im Strahlungstrockner (4) er-
wärmte Luft als Heißluft der ersten Trommel (13a)
zugeführt wird und die Warenbahn (2) zumindest teil-
weise mit dieser Heißluft getrocknet wird.
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10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Warenbahn (2) beim Umschlin-
gen der ersten Trommel (13a) ausschließlich mit der
Heißluft des Strahlungstrockners (4) getrocknet
wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die im Strahlungstrockner (4) er-
wärmte Luft als Heißluft zumindest teilweise auch
der zweiten Trommel (13b) zugeführt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die textile Warenbahn (2) beim
Trocknen auf der zweiten Trommel (13b) mittels
Heißluft aus einer weiteren Vorrichtung (15b) zur Er-
zeugung von Heißluft durchströmt wird.

13. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche 9
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Heißluft
aus dem Strahlungstrockner (4) dem Flammrohr der
Trommeln (13a, 13b) zugeführt wird.
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